Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-007158/2011

an die Kommission

Artikel 117 der Geschäftsordnung

Jörg Leichtfried (S&D)

Betrifft:
Ausländische Yachten in Kroatiens Häfen
Da der Beitritt Kroatiens in die Europäische Union näher rückt, häufen sich die Anfragen bezüglich des Abstellens von ausländischen Yachten in Kroatiens Häfen.

Zurzeit besteht die Regelung, dass Yachten nur dann in kroatischen Häfen abgestellt werden dürfen, wenn eine entsprechende Gebühr für eine „Bootsvignette“ entrichtet wird. Diese muss für mindestens ein Jahr ausgestellt werden und richtet sich nach der Länge des Bootes. Diese Verordnung gilt allerdings nicht für kroatische Staatsangehörige.

Außerdem werden nur jene Yachten, die unter kroatischer Flagge fahren, von Charterunternehmen betreut. Diese Unternehmen müssen wiederum in Kroatien angesiedelt sein. Folglich werden Unternehmen aus Österreich oder anderen EU-Ländern gar nicht erst zugelassen.

1.
Ist der Kommission die Sachlage bezüglich der Bootsvignetten bewusst, die nur für Boote unter nicht-kroatischer Flagge gelten, und ist diese Vorgehensweise nach Ansicht der Kommission legitim?

2.
Ist der Kommission bewusst, dass nur kroatische Unternehmen als Charterunternehmen zugelassen werden und auch nur Boote unter kroatischer Flagge verchartert werden dürfen? Handelt es sich hierbei nicht um einen Fall von Diskriminierung österreichischer bzw. nicht-kroatischer Unternehmen?
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